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Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2024, 20:00 Uhr im Singsaal, Schul-
haus Hubel, Wynau 
 
 
Traktanden 
 
Die Traktanden für die Gemeindeversammlung vom Montag, 2. Dezember 2024 stel-
len sich wie folgt zusammen. 
 
A-Geschäfte 
1. Budget 2025 

 
2. Wahl Revisionsstelle 2025 
 
3. Reglement über das Schulwesen – Integration Spezial-Sekundarstufe ab Schuljahr 

2025/26 
 
C-Geschäfte 
4. Verschiedenes und Kenntnisnahmen – Übergabe der Jungbürgerbriefe 

 

 
 
Einleitung/Konstituierung  
Die Unterlagen liegen 30 Tage vor der Versammlung zur Einsichtnahme bei der Ein-
wohnergemeinde Wynau auf. Zu dieser Versammlung sind alle Stimmberechtigten 
eingeladen (ab dem zurückgelegten 18. Altersjahr), die seit mindestens 3 Monaten in 
der Gemeinde wohnhaft sind. Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen 
nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau in 3380 Wangen 
a/A schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 63 ff Verwaltungs-
rechtspflegegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften 
ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz, Rügepflicht). Wer rechtzeitige 
Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen. 
 
 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2024 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2024 wurde nach der Ver-
sammlung gemäss Art. 59, Abs. 1 des OgR der Einwohnergemeinde Wynau vom  
13. Juni bis am 15. Juli 2024 öffentlich bei der Gemeindeschreiberei aufgelegt. Es 
sind keine Einsprachen eingegangen. 
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Der Gemeinderat Wynau hat das Protokoll an der Sitzung vom 12. August 2024 ein-
stimmig genehmigt. Die Gemeindeversammlung wird über die Genehmigung orien-
tiert. 
 
 
1. Budget 2025 
 
Erfolgsrechnung Budget 2025 
Das Budget 2025 rechnet mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von  
CHF 405'770 und im allgemeinen Haushalt (steuerfinanziert) mit einem Defizit von 
CHF 355‘690. Das Gesamtergebnis der Spezialfinanzierungen ist mit CHF 50'080  
negativ. Die Ergebnisse und Reserven präsentieren sich wie folgt: 
a) Feuerwehr CHF -4'880, Gewinnreserve per 31.12.2023 CHF 241'904 
b) Wasserversorgung CHF -17'650, Gewinnreserve per 31.12.2023 CHF 716'819 
c) Abwasserentsorgung CHF -24'550, Gewinnreserve per 31.12.2023 CHF 597'930 
d) Abfallentsorgung CHF -3'000, Gewinnreserve per 31.12.2023 CHF 175'304 
Die Ergebnisse zusammengefasst präsentieren sich wie folgt: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Erfolgsrechnung Gesamthaushalt nach Sachgruppen  
Nr. Sachgruppe Budget 

2025 
CHF 

Budget 
2024 
CHF 

Rechnung 
2023 
CHF 

30 Personalaufwand 1'140'240 1‘100‘340 981'506 
31 Sach- u. übriger Betriebsaufwand 1'543'230 1‘591‘570 1'545'237 
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 678'370 676‘250 662'307 
34 Finanzaufwand 162'900 172‘690 161'158 
35 Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen 393'000 368‘000 466'235 
36 Transferaufwand 4'140'720 3‘816‘920 3'817'612 
38 Ausserordentlicher Aufwand 3'020 3'020 288'868 
39 Interne Verrechnungen 144‘500 144‘500 144'500 
 Gesamtaufwand 8'205'980 7‘873‘290 8'067'424 
40 Fiskalertrag 4'491'800 4‘356‘080 4'942'231 
41 Regalien und Konzessionen 95'000 95'000 87'170 

Allgemeiner Haushalt 

CHF -355'690 
Spezialfinanzierungen 

CHF –50'080 

Feuerwehr 

CHF -4'880 

Wasser 

CHF -17'650 

Abwasser 

CHF -24'550 

Gesamthaushalt 

CHF -405'770 

Abfall 

CHF -3'000 
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42 Entgelte 1'352'100 1‘255‘400 1'358'731 
43 Verschiedene Erträge 1‘000 1‘000 1'131 
44 Finanzertrag 152'050 160‘410 179'815 
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierung 134'080 179‘810 159'727 
46 Transferertrag 1'302'800 1‘222‘200 1'158'863 
48 Ausserordentlicher Ertrag 126'880 130‘374 130'072 
49 Interne Verrechnungen 144‘500 144‘500 144'500 
 Gesamtertrag 7'800'210 7‘544‘774 8'162'240 
Ergebnis Gesamthaushalt Defizit (-), (+) -405'770 -328‘516 94'816 
Ergebnisse Spezialfinanzierungen -50'080 -78‘350 -9'254 
Ergebnis allgemeiner Haushalt Defizit (-), (+) -355‘690 -250‘166 104'070 

 

Erfolgsrechnung (Nettoaufwand/Nettoertrag) nach Funktionen 
Nr. Funktion Budget 

2025 
CHF 

Budget 
2024 
CHF 

Rechnung 
2023 
CHF 

0 Allgemeine Verwaltung -643'010 -613‘770 -571'846 
1 Öffentl. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung -63'460 -95‘460 -109'242 
2 Bildung -1'826'000 -1‘671‘290 -1'791'711 
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche -71'800 -61‘950 -58'351 
4 Gesundheit -13'870 -12‘870 -11'406 
5 Soziale Sicherheit -1'753'850 -1‘585‘250 -1'491'934 
6 Verkehr und Nachrichtenübertragung -550'620 -503‘700 -442'098 
7 Umwelt und Raumordnung -103'850 -95‘240 -75'046 
8 Volkswirtschaft +93'000 +93'000 +85'937 
9 Finanzen und Steuern +4'933'460 +4‘546‘530 +4'465'699 
    

Investitionsrechnung 2025 – zur Kenntnisnahme 
In der Investitionsrechnung werden alle Geschäftsvorfälle gebucht, die Sachwerte mit mehr-
jähriger Nutzungsdauer schaffen und die Aktivierungsgrenze von CHF 30'000 übersteigen. 
Vor der Realisierung der einzelnen Investitionsvorhaben muss das zuständige Organ einen 
Verpflichtungskredit sprechen. In der Investitionsrechnung wird für das Jahr 2025 mit fol-
genden Ausgaben je Bereich (Funktion) gerechnet: 

Investitionsrechnung zur Information 
Nr. Funktion Ausgaben CHF Einnahmen CHF 
2 Bildung 155'000  
6 Verkehr (Strassen, Werkhof) 372'000  
7 Wasserversorgung 100‘000  
7 Abwasserentsorgung 452‘000  
7 Raumordnung 60‘000  
Brutto Ausgaben/Einnahmen 1'139‘000  
Nettoausgaben 1'139‘000  
davon   
Allgemeiner Haushalt 587'000  
Spezialfinanzierter Haushalt 552'000  

 

Das ganze Budget 2025 kann bei der Gemeindeverwaltung oder unter www.wynau.ch 
eingesehen werden. 
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Antrag Gemeinderat an die Gemeindeversammlung  
a) Genehmigung der Steueranlage für die Gemeindesteuern vom 1,8-fachen der 

einfachen Steuer (unverändert). 
b) Genehmigung Steuersatz für die Liegenschaftssteuern von 1,2 o/oo der Amtli-

chen Werte der Grundstücke (unverändert). 
c) Der Prozentsatz für die Feuerwehrpflichtersatz-Beiträge ist gemäss Art. 18 des 

Feuerwehrreglements durch die Gemeindeversammlung mit dem Budget zu-
sammen zu beschliessen. Genehmigung von 6 % der Staatssteuern (wie bisher) 
– mind. CHF 20.00 höchstens CHF 450.00. 

d) Genehmigung Budget 2025 bestehend aus: 
 
  Aufwand CHF Ertrag CHF 
Gesamthaushalt CHF 8'061'480 7'655'710 
Aufwandüberschuss CHF  405'770 
    
Allgemeiner Haushalt CHF 6'682'020 6'326'330 
Aufwandüberschuss CHF  355'690 
    
Feuerwehr CHF 128'480 123'600 
Aufwandüberschuss CHF  4'880 
    
Wasserversorgung CHF 521'270 503'620 
Aufwandüberschuss CHF  17'650 
    
Abwasserentsorgung CHF 574'710 550'160 
Aufwandüberschuss CHF  24'550 
    
Abfallentsorgung CHF 155'000 152'000 
Aufwandüberschuss CHF  3'000 
    

 
 
2. Wahl Revisionsstelle 2025 
Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Wynau 
beschliesst die Gemeindeversammlung jährlich die externe Revisionsstelle (privat- 
oder öffentlich-rechtlich organisiert). An der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 
2024 wurde die Finances Publiques AG aus Bowil einstimmig für die Revision der 
Jahresrechnung 2024 gewählt.  
 
Da die Revisionsstelle jeweils bereits im Dezember für das Folgejahr gewählt werden 
muss, beantragt der Gemeinderat, für die Revision der Jahresrechnung 2025 die Fi-
nances Publiques AG aus Bowil wiederzuwählen. 
 
Antrag  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Finances Publiques AG 
aus Bowil für das Jahr 2025 als Revisionsstelle zu wählen. 
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3. Reglement über das Schulwesen – Integration Spezial-Sekundarschule ab 
Schuljahr 2025/26 

Die Schule Wynau plant, die Spezial-Sekundarstufe ab dem Schuljahr 2025/26 in Wy-
nau zu integrieren Die Schulkommission hat die Überarbeitung des Reglements über 
das Schulwesen an der Sitzung vom 17. September 2024 behandelt und die überar-
beitete Version dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. Der Gemeinderat 
hat die Überarbeitung des Reglements an der Sitzung vom 7. Oktober 2024 gutge-
heissen und beantragt der Gemeindeversammlung, dieses zu genehmigen. 
 
Das Reglement ist auf der Homepage der Einwohnergemeinde zur Einsicht aufge-
schaltet und kann am Schalter eingesehen werden. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung den Antrag, die Anpassungen im 
Reglement über das Schulwesen zu genehmigen und dieses per 1. August 2025 in 
Kraft zu setzen. 
 
 
4. Verschiedenes und Kenntnisnahmen 
Neuigkeiten folgen an der Gemeindeversammlung. 
 
u.a. Übergabe der Jungbürgerbriefe 
 


